
In der Vorlage 0737/2008/DS hatte sich ein Übertragungsfehler eingeschlichen. Hier die korri-
gierte Tabelle, die den Ausschussmitgliedern als Tischvorlage vorliegt: 
 
„Drucksache 0737/2008/DS Berichtigung  
Siehe Seite 2 – 3 der Drucksache 
 
Variante b) 
 
Finanzielle Auswirkungen:      Investitionskosten (einmalig) 
  
Ausbau der Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Alter von unter drei Jahren (U3) 
 

36501      Tageseinrichtungen für Kinder städt. 
Ausbau  2011 auf:  22,1 %       2012 auf 28,3 % 2013  auf  32,5 % Gesamt
Kosten - Investition 0 EUR 2.468.300 EUR 1.737.205 EUR 4.205.505 EUR
Förderung Bund / Land 0 EUR 1.636.225 EUR 1.070.403 EUR 2.706.628 EUR
Eigenanteile der Träger 0 EUR 151.075 EUR 468.802 EUR 619.877 EUR
 Finanzplan:  
 kommunaler Anteil 0 EUR 531.000 EUR

 
348.000 EUR 

 
879.000 EUR

Davon durch die DS 
0611/2008 bereits beschlos-
sen 

292.000 EUR 317.200 EUR 338.300 EUR 947.500 EUR

Kommunaler Ausgleich 
für nicht ausreichende 
Bundes- und Landesmittel 0 EUR 0 EUR

 
 

68.600 EUR 68.600 EUR
Zusätzliche kommunale 
Anteil 

- 292.000 EUR 213.800 EUR 78.200 EUR 0 EUR

Für das Jahr 2011 sind keine Kosten angegeben, da die bereits beschlossenen Baumaßnahmen zum Aus-
bau in 2011 keine Auswirkungen auf die Investitionsplanung haben.“ 
 
 
Herr Erster Stadtrat Humpe-Waßmuth führt in das Thema ein. 
Obwohl eine gute Versorgung der Kinder in Kindertagesstätten ein harter Standortfaktor sei, 
empfiehlt die Verwaltung aus finanziellen Gründen den weiteren Ausbau an U3-Plätzen bis zum 
Jahr 2013 bis auf einen Versorgungsgrad von 32.5 % zu begrenzen, wohl wissend, dass der wirk-
liche Bedarf erheblich höher ist. Jedoch seien bei dieser Ausbaubeschränkung die zusätzlich vom 
Bund und vom Land zur Verfügung gestellte Förderung bei den einmaligen Investitionskosten 
voll ausgeschöpft.  
 
Fragen der Ausschussmitglieder werden von der Verwaltung beantwortet. 
 
Der Ausschussvorsitzende, Ratsherr Pappe, lässt über die Vorlage 0737/2008/DS wie folgt ab-
stimmen: 
 
Für Variante a: keine Ja-Stimmen 
 
Beschluss: 
 
Variante b wird bei einer Enthaltung einstimmig angenommen. 
 



 
Endgültig entscheidende Stelle: 
Ratsversammlung 
 


